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Arsfurtigung
Landgerlcht tlbiden i.d. Opf.

Az.: 22 S Sg^ta
2 C 152/OB AG Welden i.d. Opf.

IM }IAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstrelt

Prozes s hewtlm ä c htioE_.
Rechtearnirälte Dr. Greger, Blber & Partner, Gabetsbergerstr. Sr g,B04Z Regeneburg, Gz,:
07/1019 tr,R

gegen

Prozeesbevollrnachtigter:
Rechtsanrrualt

wegen $chadensereah

erlässt das Landgerlcht Welden i.d. OPf. -2. Zvilkammer-.durch den \brsitsenden Richbr am
Landgericfit GrÜner, den RichHr am Landgericllt Hys und den RiöhEr am Lanogerlcfrt Hqrtwig
auf Grund der mündrichen verhsndlung rmm zz,lo:zoogäm. 12,11.a00g frdgendes

End u rteii
, ,

1. Auf dle Berufung der Ktägerin wird da$ Endurteildeö Amtsgerichrs
Weiden vorn 07.05.2009 abgeandert

Die Bektagte wlrd verurteirt, än dle Klägeriin ?75,sg € nebst zrisen
hieraus in Föhe von 6 %-punkEn über dem jerrveingen Easiszirrssatz
seit 15.01.2OO8 sowie tivbitere 39,00 € zu bezahlen.
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2. Dte Kosten des Rechrtsetreits hägrt die Beklagte_

3. Das urteil istvorläufig vollstrEckbar, Die Beklagte l€nn die
vollstreckung duoh $lchErheitslelsfung ln Höhe vor'r800'. € abvuerrden,
wenn nlcht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicherrHtthe leletgt.

'
4. Die Revision wird eugrelassen

Beschluss:
, t' f

, 
BerBenrfungssüeitwertwirueuf lrm,SZ€festgeseEt.

,\
I  - : f r  l F . ä  ^ r\Jt  u l  tue,

Wegen der tatsächllchon Feststallungen wird auf Tatbestand und Entscheidungsgründe dg|ts
ers ti nstsnztichen Ufieils Viom, 02. 0S:200g Beeug genom rn6n

Die K$gerln hat mit der Ktage restliche Mehrvagenahspruche aus abgettepnen1 Recht in Höhe
von 275,58 € gelbnd gemaiht. Alf die Mietwegenreohnung der Kläüertn an, die Geschädigb in

L
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Höhe vofl 461,22€ hat die Beklagte nur 185,64 € bezahlt und im übrlBn die Auffassung verf+

ten, die GesohädigF wäre verpflichtetgewesen, ein ihr u.a. auoh sohriftlich unterbrelEte$ Vermltt
lungsangebot zu einem Tagepreis von 39.- € netto anzunehmen. hieweit wäre der Geschädig-

ten ein g0nstigeres Angebotals das der Klägerin zuganglichgewe$en rnd deshelb liege ein Ver-
stdß gegen die schatlensmlnderungegflicht seltens der Geschädigtdn rlor. .

Das Erstgericht hat der Klägerin weitere 172,06 € nebst Znsen zuqkannt und im Ubrigen die.Kla-
ge abgewiesen. Zldern hat es die Berufung.zugelassen.

Das Erstgerichtrcr:tritt dle A-rfrassuhg, dass eine Verletzung der Sohaderremlnderungspflichtsei^
tens cler Geschadigten vorliegt und hat seiner Belechnung der zu €rshtEnuen Metwagenkes-
ten die preise, die in einem Schreiben,der BeHagten vöm fu1,05,20l7 genannt wurden, - aller-
dlrrgs eine Fahrzeugklasse l"Kiher - mit einen 20%igen Z.rsctdag zugnunde,gelegt.

It/trt der Berr.rfurg macht oie Klägerh die restliehen, vom Ersqericht niclt zuerkannten 14S,S2 €
Mietwagen kosten ge ltend

Sie iet weibrhin der Arifrassung, daes keine VerleEunE der Scnadqnsminderungspflicnt seiens
der Geschädigbn rorliegt,.da diese nichtrrerpflichtret war dem Arrgebot der Beklqgten nachzu-
kommen, da unstreitig die oftstierten pr.eise frtr: die Geschädtlts drneVermltürnrg der tseklqgten
nicht eneichbarwaren- l

Die Beklagte hat bearrtagt, die Berufung zurückzm/vöisen, da aus ihrer Sicfrl ihrArrgebot daau ge-
führt hat, dass ein lrifetwagen zu dem genannten Preis für die Gesqhädhte \Erftigbarwar.

Die Kammer hat keinen Beweis erhoben.

il-

Die Kldge ist in rolhm Umfang begründet.
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Der Klägerin steht gegenüber der tseldagten ein,Arrspruch auf Zahlung der r,esflicheri, noeh offe.
nen Metwagenkosten in Fühe von insgesarn t,278,58€ nebst änsen hibraue in ,Höhe von F
%'Punkten tiber dem ieweilEen Basiszinssats seit 15.01.2008 sowie weitsre gg,00 € außerge-
riphtliche Kosten gem. $ 24g ll BGB zu.

Ein Verstoß geger'die Schadensminderungspflicht selbns der Ccqchädigten durch Mchlannah.
me des 'Vermitüungsangebots" der Beklagten liegt nicht r,nor.

tutrcftund hat das ErsEericht ausgafflhrt, dalS im Rahmen der Naturalresttution der Gaschädig,
te so zu stellen ist, wie er ohne den l.ffialtgestanden hätte, Er kannrals Herstellungsarjfwäfld
den'EtsaE der oQjektiv erfurderlichen Metkosten vente4gefi. tterstelluqlgsaul\i/and in diesem Sln-
ne sind die Mehragenkosbn, die ein rrerständiger, wirbchqfrlich denlqenden lr/ensch in'der Lqge
des Cechädigbn filr zvrreckrneßig und notwendig halten Oarf (sütridigp Rei;trßpr:echung des
BGH' zuletzt NJW 2Oo7, S. 3782), llfr Rafrhen des \A/irtschefrlichltsggehotes 'st 

der C+schädig-
te gehralten, im Rahmen des ihm Zumutbaren vön mehrercn mögtichen den wirtschafrlicheren
Weg cler SchadEnsbetrebung zu wählen.

i

Das bedeutet, daß er von mettreren auf den örtlich relemnbn lvhrkt- nicht nur für Unfallgeschä-
diEte . erhältlichen Taribn fiir die Anmietung eines vergteichharcd Ersaahnrzeugs grundsätz- ,
Iich nur den grJnstigeren MTeQreis als zur HersEllung objektiv erfurderlich erseüt \,Ertängen
kann. Der Geschädigte versüßt allerdings noch nichtallein deslralb gggen seine'pflicht zur
schadensgerlnghalturrg, wel er ein lfafifahzeug iu einem Unhilersautarif.anrnietel der gegen.,
über dem "Normaltiarif tr+urer iet qoweit die Besonderheiten dieses Tarlß mlt Rücksicht arrf die
Unfallsituation dnen gegentrber dem "Normaltarif' höfreren Preis reohtftrtigen, weilsie auf Leis-
tungen des Vermieters beruhen, diE durch die besondere Ulhllsituation r,eranlaßt und infolge
dessen zur Schadensbehebung nach $ 249 BGB erturtrrlich sind (Wl.' BGH, Ufteil vom
24.06'2008, Ae.;Vl &'234rß7 sorrlle B€H, verslcherungsrechtz006i GBg, 670;vqrsicherungs-
reohf 2007, s. 1144 soryie,versicherungereoht',2o07, 12g6, 12g7, jeweifs m. w. N.).

Der beider $chadensberechnurg nach $ 287 Eanesonders freielTabi"nter muß frtr dle prtj-
fung der betriebswirbcfraffchen Rechtrurtigung eines 1'UnfallersaEtarib" dle l6lqJlation des kon-
Kreten Unt'emehmens nicht in jedem Falle nachvollziehen. Velmehrlkann,sicn,dn pnttung dar-

von
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auf beschränken,,ob spezifische Leistungen bei der\Ermiefung an Unfallgeschädigrte allgemein
einen Arfrchlag rechtfertigen, wobei unter Uinsttlnden euch.eln panschaler Arrßohlag auf den
"Normeltärif in Betraoht kornmt. fn Auetihung oalnos Errnessens nflcn $ zg7 EO kann der
Tetrichter den "Normaltarif' auch auf der Grundlage des gewichteten illttds des "Schwacka.Met-
preisspiegels" im PwtleiEahlengeuiet des Geschädigten - ggt mitlsachrr€rsßtrrdiger Berafung -

ermitteln (vgl. BGH Versiclprungsrecht 2007, 1 11Hfl, sowie BGH, Versichdrungsrucht A007,
I1286,1ffi7).

Die Frage, ob ein UnfiällersaEtarif aufrrund urrfallspezifischer Kosbnfalüoren €fforderlich im Sin-
ne des S 249 ll 1 BGB ist. kann jedoch ofien bleibefi, wenn tust steht, daß den,C,eechädigterr ein
gtlnstigerer "Nornaltarif in der konkreten $ituation ohne weiteru zr.rgängllch wdr, so,ctaß ihm ei-
ne kostengunstlgereArmietung untBrdem rilickMnketder ihm g6m.S ZMBGF-obtlegenden
Schadeneminderungspflicht zugemutet werden konnte'(vgl, dazu,BGl{, Versicherungsrecht
2006, 564, 565, Versicherungsrecht 2006, .1425,1426 sowie BGH \brsioherungsrecht 2007,
1286, 1287 m. w. N.).

Ebenso kanri die Frage ofien bleiben, wenn zur Überzeugung des Taticfr6rs feststeht daß
dem Geschäcligten <lie Arrnieturrg zum "Norrnaltarif' nqch den konlrreten Umständen nicht äu-
gänglich gerrresen ist, denn @ Geschädigrte kann in einem solche-nr Falleinen den "NormälHrif,

, Obersteigenden Betrag im Hinblick auf die subjektbezogene Schadensbefachtung auch dann rrcr-
längen, wenn die Erhöhung.nicht dur.ch unfattspezifische Kostenfähtüren gerechffiertigt wäre
(vgl. B G H, Vers icherungs recht ZgE6,.1 27 !, 1 ZT 4).

Atls diesen fursfrlhrungen ergibt eich,, daß dem Geschädi,gten ein Unfullersatztarif grund6älzlich
in der Höhe zu erseEen lst ole der Tatrichter zur schadensbehebung als erfurd'erlich i. $. des g
24g ll 1 BGB ansieht. Nr.n ausrlahmsweise ist nach $ 254 BGB ein niodrigerer Schadensersatz
zu leisten, wenn fuststeht, Oaß dEm Geschädigten ein günstigFrer,Normältarlf in der konlaeten
Sftuatlon'bhne'weibres" zugängllch war 1vgl. BGH, Versiöherungsrecht 20fl7,70ö,707), Dies
hät deshalb nach allguneinen GfundsäUen der Schädlger darzutegen und zu mrlreisen (vgl.
BGH, Urteilvom.24.06.m0B, Az.;M R ZS4!OT);, ,

Diesen Naclureis hat aus Sicht der l(arnmer die Beldagte jedoch nicht geflfhrt. Das Schreiben
vom 24.05'2007 soryie das Telefonät mit der Geschädigtsn reicht nach Arffassung 6br Kamr.rrer
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nicht aus, um im oben genannbn Slnn davon äuegehen zu lrönnen, d.ass der GeeChädigten im
vorliegpnden Fall ein gUnet(leruir "l'lormattarif"'"ohne weltems" zugänglich war. Die im Schreiben
vom 24.05.2007 von cler Elekfsgbn genannten Metpreise können schon.deshalh äls 'gonstige-

rer Tarif'filr die Abrwhnung nictrt tr.rgrunde geiegt werden, weil der Sachrortrag der Klagepertei
unwidersprochen Hieb, dass es der Cieschadigten ohne die vermittelnde'iäfigkeitder Bektagrten
gar nicht rflögficn ge$te$en wärer ein Fahrzeug zu den gensnnten Preisen anzumieüen. Entschei-
dend iet que ,Sicht der Ksmmer sber, welcher Eünstlgere Tarif derioder dem GesehCldlgbn "oh:
Ee dle vermittelnde Tätigkeit der Versicherung des Schädigers, hier der BeklagrEn, zugänglich.ge-
wesen wäre. Auf die fugänglichkeit seibns der Beklagtren kann es nicht ankomrnen. Soltder Hin-
weis im Schreiben derr Beklagbn vsm 24,08,2007 sornde im Tetefonatinres Mta;beiters mit der
Ceschädigten trtsächlich bdiglich.ein Hinweig.arif die (atfgemeine)argänglichkelteines günstige

rcn TariE frr den oder die @schädigte sein, setzt dies voraus, daß der oder die.Geschädigte
selbst - ohndVermittlung und lvTtwirkung derVersicherung dm Söhädigers - in der Lage ist, nrit
zumutbarern fufintand zu diesen, von der gegnerischen Versichenung In den Raum gestellten

lGnditionen ein Ersatsfahzeug zu beschaffen. Dezu ist der sowohl schriftliche als'auch mt1nd-
llch erblgte HinWdls seitens der Beklagten inhaltlich jedoch viellzu vqge, Ungeachtet der,Frage,
ob die eerlagts als Hh&fllchtverslcherung dee Scheoigers nicht schon'grundsätzlich wegen ei-
nes mÖglichen Verstosses gegen das Rechtsbeiatungegeeeilz gelnindert gewesen wäre, einen
derartigen Hinweis überhaupt zu erteilen, könnte aus Sicht der l(ämmer ein solchör Hlnrveis nur
dann reclrtliche Relevanz entfatten, wenn dieser garE konkret Inhrrnaüonen ttbbr,eine,oder meh-
rere Anmietmöglichkelten in zumutbarer Enfümung des oder der Qeschfdigten enthält diä von
denr oder der Geschadigbn chne Einschaltung der gegnerischen Hafr{iohtversicherung mit zu-
mutbaräm Alrflrvand realisierbar gelvesen wären. DiesenVoraussetaungen entsp1cht der Hln-
weis der Beklagrten nicht. In der Form, wie die Karnmer einen reclrtlich relevarrbn Hinweis inhatt-
lich für notwendig erachtet, hat die BeklagrtE nichts wrgeFegen.
Die Kammer gefrt - anders als däs Eß&ericht - nicht davon äus, dags es der Gascllädlg6n oh-
ne weiteres zumutbar gsffesen wäre, sich.auf das Schreiben und den,Anruf,durch aen Mtärbei-
ter der Beklagten hin, mit dieser in Verbindung zu seEen und sich von der,Beldegten ein lVlietfehr-
zeug vermitteln zu lassen. ärvar ist ahzunehmen, dass hktisch flrr die Geschadigte dle lvlöglich-
keit be6tänd, zu den von der Befdagten genannten (F,letto-)Preisen ein lVFetrahrzeug zu erhatEn.
Eine Verletzung der Schadensnlinderungspflicht durch diA GeechädigF liegt jedoch aus Sicht
der Kamrner nicht ln dem Umshnd. dass slah die Geschädigte in dieser $iuraüon.oazu ent-
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schto$s, das 'VermittlungnangnbOfl der Beklagten zu ignorieren,

Bei der Bd4agten tendelte eS eich um die Haftpflichtversicherung des Scfrüdigers, die nioltt zur

l'.laturalroafiüiion, sondem prlmär uum Geldersate verpflichtet'ßt. fhr,Bemtlhefi dle zu ercetsen-

den hlosten möglichst gering zu halten, ist verctllndlich, kann jedoch niÖtrt däzu fiJhren, dass die

Freiheit des oder der Geschädlg$n, lhren Vertragspartner fltr das Meffiahzeug zu wählen, dahirr'

gehend eingeschränKwird, dess belNichtannahma dee'\hnnittfungsangehob'r der Beklagten

der Vorwurf cter Verbuung der $chadensrninderungspfliclrt zu eirren nlotrt erstäürngefähigen

Restbetrag und damit zu einern wirtschafilichen Schaden dee öder der Geschädigten ftihrt-

ärar mag in aller Regd dern Intsresse deo oder der GesclHdigbn damh Sedlent sein, dE$E ihm

oder ihr Eu dern ?sitprnttt. zu dem er oder sie es benötigt; ein Ersatzfthrasüg zur Ver{lgung

staht Dle durch die gpgnrerische Hafüflichtversicherung vermlttelte \Erfthbarkeft eines ErsaE-

fahrzeugs kann jedoch dann zu hfierem Alflltand ftrr den Eeschädlgten fiihren, wenn bestimm-

te Atsstatfungsmerkmale gevrrünscht werden, sich kuzfristig Anderungen im Bezug auf den An-

mietungezeitpunkt ergaben oder auch während des Gebrauchs des Fahzeugs Schwierigkeiten

(2.8, Urrfall oder hchnisclre Panrren) auftreten. Deraüige Überlegungen bei der Entscheidung

des Geschädigten, ob er den \roh der gegnerischen Hafrpflichtversioherung angobobnen 'Verrnltt-

tungsvorschlag" annehrrren solloder nlchl sind jedenfalls nahellegend urd ftlhren aus Siaht der

Kammer zusammen mitderil UmsEnd, dass hier die Haftpfllchtversicherung des Schädigers,

ctie unter Umetänden den elgeren Interessen diametralentgegengeseEe hrteressen verfulgt,

und nicht der eigefie Vertragspartner ein Angebot unterbreite[ zu dem Ergebnis, dass laeine Ver-

pflichtung des oder der Geschädigbn hesteht, auf das Vermittlungeergebot der Beklagten einzu-

geherr. Dem Geschädighn kann ee nioht zur Last gelegtwerden, dess er eich an elnen Verfags-

päilner seinas Vertrauens vor Ort wendet.

Fin weiFrus Argument, dass der oder die Geschädigrte dem Angebot nicht Folg teisten muss,

leitet sich daraus fer, da*s dieses ltgrhalten, welches im vorliegenden Fgll die,Beklagte durcn

ihr Schrelben vom 24.05.2007 und das mit der Geschädigten gefüfrrb Telefonat gezeigt hat,

auch als wettbewerbswldrq zu bezeichrr€n war und daß es - enSegen derAffissung des Erst

geriche - deshalb filr die Geschädlgte überhaupt nlcht zurnutbar war, auf das Angebot der Be-

klagten eirtzugehen

Aus Sicht der Kammer liegü ein Venstoß g€gen $ 3 i. V. m. S 4 Nr. 1 UlilG vor.
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C'anz allgemein sehen RechFprechung und Literaturdie uon $ 3 uWG geschükte Entschei-

dungsfrelheit des. Verbrauchers zum lndest dänn beeintrdchtlgt, wenn

t. die Enecheidurgefr€ihelt des Verbrauchere nicht hlnnehmbar ges!€uert werden 90ll oder

2. das beeinflussende Verhafien ftlr eich allein bereiß nechhwidrlg lst-

Konket liegt eine nicht hinnehrnbare $tsuerung etwa immer dann vo[, wenn auf elrp \brbrauche-

rentscheidung lm Vorfeld wrftlschender Druck ausgeiibt wird. Druok in d'peern Slnne kann

auch ein wirtschefticher Drurck ssln, Witd demnach einem \ftrtraucner gederrht, deß lhm wirt-

schaftliche Nachteile entsteh€n, wenn er eine ihm angetragene geschäftllche Entscheidung eb-

lehnt, so istdles unlauter(vgl- Steehlin, l*lä/2007, S. 105, 107 rn. w,N.). \ ,

Das OLG DtEseldorf (N^/ 1995, 450 ff.) hat deshalb enhchleden, daß es fllreinen gegneri-

schen Kfz-Versicherer verbobn sei, auf einen Verrbraucher ifn ltlactEang zu blnem Unfall mit Vor-

schlägen zu ErsaEwagen oder Reparäturwerlctätt einztnrrir|ten.,RegeFnaßig bestünde nämlich

die Gefahr, deß ein Verbraucher den Regulierungsvorschlägen eines l(E-Versicherers nur des.

halb totge, weil er Arseirrqnderselzungen mit ihm ale wirtschafllich,weitrus süirker empfunde-

nen Gegner venneidEn wolle.

Fer;rer wild eine inadäquab SEuerung dann rrcrsucht, wenn dem Verbrzucher für dessen Aus-

wahlentscheidung bewußt solche lnformationen vorenttralten werden, die er enrartert darf oder

sogar zwingend benötigrt. RechbprEcnung und Lehre formutieren'damitehTransparenzgeboL

Bereits der btoße Eindruckeiner'äruangsbindung an Regulierungswrschläge des gegrBrlsohen

Kfz-Versicheret':s rnuß wnnleden warden. Deshalb ist die Kfz-Versicferung des Schädigers rrer.

pflichte[ klar zu stellen; daß der Geschädigte dem Grunde nach iedes MEhmagenuntemehmen

seiner eigenen Wahl beansprucfen darf, so lange eJ dabei nur dErgeseElichen Sohadensminde'

rungsobliegenheit Rechnung trftrt Alerdings liegt eine unangemessene Beeinflussung des Ver-

brauchers auch dann noch vor, wenn ein Versicherer ihm gegenüUer weiterfrin " ohne dles aufzu-

decken - die Sonderpreise der Kooperationsparher benennt, wie dbs,vorliegend, da das'Hegeri-

sche Vorbringen, die Geschädigte hltte selbst kein Fahzeug zu den genannEn Konditjonen an-

mieten können, nicht srüstantiiert bestritten wurde, offensichtlich der Fall war.

Z.ttreffiend weist Staehlin (a. ä. O,) ̂  so auch die bereib dargelqgrte &fä6surE der Kammer *
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darauf hin, daß, \ivenn man das Dogma oiner unbeeinflußten fuswahtentsctreHung eines Ver-

brauchere emst nimrnt, gewährEisEt seln rnuß, daß ein Verbreucher regelmäßig auch ohne die

\hrmittlung dureh einen Versichener, mithin selbsttndig, noch eln dererti'ge Prebe anbietend+s

Untemehmerr wlrd finden ltünnen.

Wegen cler marktunübli*ten, draigartlgen Preisempfehlung, ist es ctem durchgchniüllchen Ver-

braucher - wlll er dem Venniülungsrorschleg dee \brsicherers nicht folgen - entweder rein tät

sächlich nicht möglich oder rechüich unzumutbäh auf dem ffeien [4arkteinen dernenbprechen-

den - ocler äuch nureinen dem annähernd gleichkommenden Preis zu flnderl ln aller Regelwhd

ein Verbraucher selhsülndig nemlich nur Unternehfien mit derr marKoblichen PrEisen ffnden,

die über der Prebempbhlung der gegfigrlschen Haftpflichtuersicherung liegen. \A/ill er einen drir

Empfuhlung des Verslcherers auch nur nahekommenden Preis selbetlilrdlg findenr muss er ei-

ne umfassende [,larktandyse starten. Eine solche Analyse mutet ihm de Rechtssprechurg

aber gerade nicht zu tvgl. staehlin r{ä/2007, seite 39g).

Was die mögliche Widerrechüichkeitdes \rErhaltens der BeklagEn anbelangt, so istctazu festzu-

haften, *ass $ 115 Abs. 1 Sete 3 \ArG einen Kä-VersiEhbrer von vomherein nur zur Schedenser-

saEleistung In Gekl berechü$, entgegen $ 249 Abs, 1 gGB elso nicht selbst zur lt{afuretrcstituti-

on. Hintergrund ist, dass ein Versicherer Art und [&ß der $chadensbeeeiügung nicht beeüm-

men können soll, sondern de Enbeheidung darijberallein dem Geschädigten vobehätbfi sein

soll. Das Veröot der NäüJralrestitution lenn der\brsicherer auch nicht daduroh umgefpn, in-

dem er elnen Drittren mit der Erledigung der Arbeiten beaufrragt. Normativ ist demnaoh jede Tütig-

keit elnes Dritten unzulässig, die sich als eine Erfltllungsgehilfenhandlung darstetfr, wenn men

die Regelung des $ 115 Abs. 1 Sätz 3 \ rG hirwvegdenld und demnach der Drith mit Wissen

und Wollen des Versicherers eine or'iginäre Restitutionerrerbirri$chkeit erfiißt. ärvar beaufiragt

die Beklagte clsn eigenen Bekunden nach das mit ihr kooperierende Mteüragenqntemehmen

nicht selbst sondem willdessen Leisturtg nur r\Ermitteln". Da aber.der reohüiche Gehalt eines

Vorgangs nicht durch db privataLrtonome Vereinbarung oder gar die einselllge Benennurrg einer

Partei bestimmt witd, mles anhatd der der'Verrnittlung" zugrundeliegerden tatsäcHichen Um-

stände geprüft werden, ob sie eher den einen Arrftrag oder elne Vermittlung bes.limmenden nor-

rnatiwn Krlterien entsprechen. Vorliegend ergibt slch aus den Umständen, dass die Bet<tagte

die Metwagenbestellung letztlich doch nur als irerdecKes, Eigengeschäft orgsnlslert und das Ko-
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operationsuntemehmen irn Auftrag rtnd ftlr Rechnung der BdtlagEn handelt.'Dies folEtdaraus,'

daß die Bek6gb die Eiruellreiten des '\ermittelten" Vertrageergebob maßgeblich selbst be-

stimmt haben dtirfte.

Staehlin (a. a. O.) frlhrt weibr aus, daß bei dem Vorgehen der Beklagrtxr,w'n im urrliegenden

Falt, auch vssröße gegen wdtere voechriftän des uwG ($ 3 i. v. m. $ 4 Nr. 2 LfiAJG sowle $ 3

i. V. m. $ 7ll2 IIWG) gegeben sind.

Unabhängig dawn, daß die praktizierF, massiveVerbrauchorsbuerurg schsn im ArrsaE durah

das WettbewerUprecht verboEn i,st, fagt sich, welche AJsti/irlsrngen etrt.gleichwohl effotgEr !ter-

mitflungsversuch auf die rechtliche Anspruchsprtrtung hEt, Die l(ämmer ltann insoweit - wle be'

reits dargestellt - ddm ErsErericht nicht folgen, wetches dte Auswirtrngen lediglich auf das Ver-

htltnis Ktz-\,brsicnerer - hfie{wagenunternehmen beechränken will. Mmmt man mit den V0r6te'

henden an, daß dle Fatrzeugvermittlung durch den \Ersicherer unzulässig und damitzu unEr-

lassen rry6r, liegt es fffi dle hier zu betrachtendq Frage auf der Hand, däß dtsg rechtswlötlge Ver-

hanen.dee Versicherers auch weiter l€ins wiil€ämen Rechtsfulsen nsch sich zlehen kann^ A.rs

Sicht der Kammer ist e dnem Geschadi$en nicht zumuthar, nach dern G€6eE gegen den un-

täuteren Wetheweh rechbwidrige Handlungen eines Vensicherunguntsrrreftmens dadurch zu

verstrtrken, ctaß er db urhr\Aarstoß Eegen das LfWG zustsnde gekommenen Vermiülurqsaktio-

nen in nrspruch nimmt.

Daß hier vortiegend ein wettbewerbswidrigee Verhalten der'Beklagten gegehen ist, ergibt slch

auch aus der Art und Wäise, wie das Vermittlungsangebot an den Geschädlgtefi oder dle Ge
l

sc hödlgte herangemgen wird.

Die angebliqh zugänglich,s| UTet$/agenpreise liegen nur wenig ober den Nr.rtzrngsar,sfullpausoha-

terr. Es wird jedoch in dem Schrulben nicht darauf hingarvlesen, daß drese fifietwagenpreise fiir

den Geschädlgten nicht frei zugängilich Sind. Es erfulgt deshalb auch kein Hinweis auf lVleüruagen'

unternehmen in näherer Urngebung am Wqhnsitz des Geschädigtsr. Willder Ges.chädigüe tat'

eäohllch ein Fal"rzzug zu diesen PreiEen anmleten, so ist er gezwurpen, sich mil der gegneri-

schen Haftpflichtversicherung in Verbindung uu seEen. Der subtiie Druck, dFr daclurch erzeugt .

wird, erscheint der Kammer als wettbanrerbswidrig und - wie bereits dargesEllt - geeigne[ hier

rrnn fehlender Z.rmutbarleit amzu$ehen. Dem GeschädigEn oder derGeschädigten ist es nicht
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eumubar und sider lst aucn nicht terpnichbt, gich an die gegnerische'l-bftpfiicFrtrrersioherurE '

zu wenden, um deren speiril subventionlerte'Vermlttlungsangebdeq in Ansprtrch zu nehmen-

lm vortiegenden Fa1 ist aus Slcht der lGmmer auch der in Arsätz gebrachte Preis nicht zu bean-

standen, fluar tiegt dervon der Ktägerin der Gesbhädigten In Rechnung gesEltte Freis von

ß122€ nur lcrapp uner dem Preß der $chwacke-tjste 2006 mit 467,60 € (lm KHg€schrituatz

ist insoweit ein ReehnungsEtrler enthalten,als dbser Preis mit 5€7,ffi € dargestellt wurde), Die

Kammer hätt mit dern Erseerlclrt allerdings en ihrerA.rfiassung frst, dass dle $ctvaclte'Llste

2006 naeh wie wr als SchüEgrundlage ftlr die FesFtellung des angem€ssenen fariß geelgnet

ist, zumal ein Wgleictr mit der von den Verrsicherungsuntemehmen nlcfrt angegriffisnen Sclwa-

olr+Lis6 2003 zeigt; rtass sioh cüe im wrllegenden Fall relerranten Tagespreise lm Sihnit nur

um 5.- € efhöht haben. zr*ar stellt sich im vortiegendEn Fall dle Frgge, db grundsatelich itber-

haupt ein fuEchlag zu gerufitEn vvär€, da das Fahrzeug fler Geschädigten.nach dem Unhllge'

schehen fehrbereit blleb und die Reparatur erst eine WoChe nach dem Unfafltag begann. Rech-

net man den Zrscnug aus der Verglolchsberechnung nach $chwacke 2006'weg, verbleibt eln

Betrag von 397,70 g Die ldägerische Abrechnung liegt knapP M.- € UFr diEsen Beüag, was

aus Sicht der lgmmer errgeslchts dee Umgtandes, dass dh Bel4agte nicht verpflichtet war,

den biligsten Tarlf in Anspruch zu nohmen, nooh innerhalb der Toletamgreffie liegt, .die $ 287

FO vorglbt.
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Der Ausspruch {rber dle vorläufige Vollsheckbarleit ergibt sich am den $$ 708 Nr. 11,711 ZFO-

Die KostenentscheHurts tulgü eue dem $ 91 FO.

Die Kammer hat dre Rerrbion zugelassen, weil eus ihfer Sicht die von der BeldagEn aufue*rolft'

ne, irn vortiegenden Fall allein maßgebliche Frage, oh ein Geschäügbr verpfllchbt ist auf das

Vermit$ungpangebot der Beklagten einzugehsit, r,on grundsäElicher Bedeuhrng ist.

gez.

Grüner HYs H3rtwb

VorsiEender Richter Richter RichFr
am Landgericht Hm Landgericht am Landgpricftt

Verktindet am 12.1 1.2008

gez.
Ritter, JAltg

Urlilndsbeamtin dsr Geschäfr$gtelle

tlt
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Ftir den Gleichlsut der Asftrtigung m it
der Urscnrtft

J

.,1V,11,2008


